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1 Textliche Festsetzungen

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 45 „Über der Stedtemühle II“ – 1. Änderung wer-
den für seinen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 42 „Über der
Stedtemühle“ von 2017 und des Bebauungsplanes Nr. 45 „Über der Stedtemühle II“ von
2021 durch die Festsetzungen der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes ersetzt.

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen
Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe
und Tankstellen unzulässig.

1.2 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ sind Spielge-
räte insbesondere für Kinder sowie wasserdurchlässig befestigte Fußwege mit einer Breite
von maximal 2,5 m zulässig; eine Möblierung mit Sitzbänken und Abfallbehältern ist zulässig.

1.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.3.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind oberirdische Pkw-Stellplätze, Garagenzufahrten sowie
Hofflächen auf den Baugrundstücken in wasserdurchlässiger Bauweise, z.B. mit weitfugigem
Pflaster, Rasengittersteinen, Porenpflaster oder Schotterrasen, zu befestigen.

1.3.2 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder
Vlies) zur Freiflächengestaltung ist unzulässig. Die Anlage von permanent mit Wasser ge-
füllten Teichen bleibt hiervon unberührt.

1.3.3 Im Allgemeinen Wohngebiet sind zur Außenbeleuchtung Leuchten mit LED-Lampen mit ei-
ner Farbtemperatur von weniger als 3.000 K (warmweiße Lichtfarbe) mit geringem Ultravio-
lett- und Blaulichtanteil, die kein Licht über die Horizontale hinausgehend abstrahlen, zu ver-
wenden.

1.4 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

1.4.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 20 % der Grundstücksflächen des jeweiligen
Baugrundstückes mit standortgerechten Laubsträuchern und Laubbäumen oder regionalty-
pischen Hochstamm-Obstbäumen zu bepflanzen. Für diesen Flächenanteil gilt, dass je 50
m² mindestens ein Baum sowie je 5 m² mindestens ein Strauch anzupflanzen und dauerhaft
zu erhalten ist. Blühende Ziersträucher und Arten alter Bauerngärten können als
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Einzelpflanzen eingestreut werden. Die nach den sonstigen zeichnerischen und textlichen
Festsetzungen des Bebauungsplanes vorgesehenen Anpflanzungen können hierbei ange-
rechnet werden.

1.4.2 Je Baumsymbol in der Planzeichnung ist mindestens ein standortgerechter großkroniger
Laubbaum mit einem Mindest-Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten. Eine Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 10 m gegenüber den zeichnerisch
festgesetzten Standorten ist zulässig. Bei Abgang sind entsprechende Ersatzpflanzungen
vorzunehmen.

1.4.3 Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen ist eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten
Laubsträuchern vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten; Hangbefestigungen, wie z.B.
Stützmauern oder Natursteinmauern für Aufschüttungen oder Abgrabungen des Geländes,
sind auch innerhalb der umgrenzten Flächen zulässig. Sträucher sind in Gruppen von jeweils
3-5 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vor-
zunehmen.

1.4.4 Zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind fachgerecht zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzu-
nehmen. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen mit standortgerechten Arten vorzunehmen;
hierbei ist eine Verschiebung der Baumpflanzungen von bis zu 10 m gegenüber den zeich-
nerischen festgesetzten Standorten zulässig.

1.5 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstel-
lung des Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Böschungen, Stützmauern und Abgra-
bungen haben die Angrenzer auf ihren Grundstücken zu dulden und zu gestatten, soweit
diese nicht innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen angelegt werden können.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO)

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

2.1.1 Zur Dacheindeckung von Dächern mit einer Neigung von mehr als 10° sind Tonziegel, Dach-
steine oder sonstige nicht glänzende Materialien in den Farbtönen Rot, Braun und Anthrazit
zulässig. Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sowie von
Dachbegrünungen bleibt unberührt.

2.1.2 Die Gesamtbreite aller Dachgauben eines Gebäudes darf nicht mehr als die Hälfte der je-
weiligen Trauflänge betragen.
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2.2 Gestaltung von Hangbefestigungen und Einfriedungen sowie Begrünung von bauli-
chen Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5 HBO)

2.2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind zur Einfriedung von Grundstücken ausschließlich offene
Einfriedungen, z.B. aus Drahtgeflecht oder Stabgitter, bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m
über der tatsächlichen Geländeoberfläche sowie heimische Laubhecken zulässig. Als tat-
sächliche Geländeoberfläche gilt bei unverändertem Gelände die natürliche Geländeober-
fläche; bei verändertem Gelände gilt die durch Herstellung entstandene Geländeoberfläche.
Ein Mindestbodenabstand von im Mittel 0,15 m ist zu gewährleisten. Mauer- und Betonso-
ckel sind unzulässig. Die Verwendung von Sichtschutzstreifen bei Stabgitterzäunen ist un-
zulässig.

2.2.2 Hangbefestigungen, wie z.B. Stützmauern oder Natursteinmauern für Aufschüttungen oder
Abgrabungen des Geländes, sind im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 bis zu einer Höhe von
maximal 1,40 m und im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 2 bis zu einer Höhe von maximal 1,80
m über der natürlichen Geländeoberfläche oder, sofern eine Abgrabung erfolgt, der durch
die Abgrabung entstandenen Geländeoberfläche zulässig. Stützmauern sind flächig und
dauerhaft mit heimischen Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen.

Sofern im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 2 im Bereich der jeweiligen Grundstücksgrenzen
eine Terrassierung der Geländeoberfläche durch eine versetzte zweite Hangbefestigung auf
dem gleichen oder dem unmittelbar angrenzenden Baugrundstück erfolgt, ist zwischen den
sich zugewandten Außenkanten beider Hangbefestigungen, gemessen am jeweiligen
Schnittpunkt mit der Geländeoberfläche, ein horizontaler Abstand von mindestens 2,50 m
einzuhalten und innerhalb des zwischen beiden Hangbefestigungen liegenden Bereiches
eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern vor-
zunehmen; die Höhe der versetzten zweiten Hangbefestigung beträgt maximal 1,40 m, ge-
messen vertikal über der Oberkante der ersten Hangbefestigung, sodass in der Summe eine
maximale Höhe beider versetzter Hangbefestigungen von insgesamt 3,20 m nicht überschrit-
ten wird. Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 ist die Errichtung einer solchen zweiten versetz-
ten Hangbefestigung unzulässig.

2.3 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

2.3.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für eine andere zulässige
Verwendung benötigt werden, unter Verwendung von standortgerechten Laubbäumen und
Laubsträuchern gärtnerisch oder als naturnahe Grünfläche anzulegen und zu pflegen. Die
Anlage von Kunstrasenflächen ist unzulässig.
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2.3.2 Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren Materialschüttungen
bedeckte Flächen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungselement
sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, sind unzulässig. Stein- oder
Kiesschüttungen, die mit einer Breite von maximal 0,5 m dem Spritzwasserschutz unmittel-
bar am Gebäude oder der Versickerung von Niederschlagswasser dienen, bleiben hiervon
unberührt.

3 Wasserrechtliche Festsetzungen
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG)

Im Allgemeinen Wohngebiet ist das auf dem jeweiligen Baugrundstück anfallende und nicht
vor Ort zur Versickerung gebrachte Niederschlagswasser in Zisternen oder Regenwas-
sernutzungsanlagen mit mindestens 5 m³ Nutzvolumen je Gebäude zu sammeln und als
Brauchwasser, z.B. für den Grauwasserkreislauf innerhalb von Gebäuden oder zur Bewäs-
serung von Grünflächen, zu verwerten, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Be-
lange nicht entgegenstehen.

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

4.1 Stellplatzsatzung

Auf die Stellplatzsatzung der Marktgemeinde Niederaula in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung wird hingewiesen.

4.2 Gebäudeenergiegesetz

Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und die hierin
enthaltenen Vorgaben für einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden ein-
schließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme,
Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb in der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hinge-
wiesen.

4.3 Bodendenkmäler

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-
pflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige
im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhal-
tung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG).
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4.4 Verwertung von Niederschlagswasser

4.4.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisa-
tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG).

4.4.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-
wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-
hen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG).

4.5 Vorsorgender und nachsorgender Bodenschutz

4.5.1 Bei der Umsetzung der Planung und Baudurchführung sind die einschlägigen Vorgaben und
Normen sowie insbesondere die vom Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Um-
welt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat herausgegebenen Merkblätter „Bodenschutz für
Bauausführende“ und „Bodenschutz für Häuslebauer“ sowie die DIN-Vorschriften DIN 19639
„Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, DIN 18915 „Vegetations-
technik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ und DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit – Ver-
wertung von Bodenmaterial“ zu beachten.

4.5.2 Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen
anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist gemäß § 202 BauGB in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Anfal-
lender Bodenaushub sollte vorrangig wieder an dem Ort, an dem er ausgehoben wurde, für
Bauzwecke wiederverwendet werden. Ist eine Wiederverwendung innerhalb des Bauvorha-
bens nicht möglich, ist eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung des Bodenaushubs
in örtlicher Nähe anzustreben.

4.5.3 Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen oder sonstige Beein-
trächtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen
kann, sind umgehend die zuständigen Behörden zu informieren.

4.6 Schutz und Erhalt von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen

Gesunder Baumbestand ist zu erhalten, sofern er nicht unmittelbar durch Baumaßnahmen
betroffen ist. Der zu erhaltende Bewuchs ist während Bauarbeiten gemäß DIN 18920 „Schutz
von Bäumen, Gehölzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ durch ent-
sprechende Schutzmaßnahmen vor Beschädigung oder sonstigen Beeinträchtigungen des
Kronen-, Stamm- und Wurzelraumbereiches zu schützen. Dies gilt auch für Bäume, die nicht
auf den Baugrundstücken stehen.
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4.7 Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich

Als Ausgleich für die durch den Bebauungsplan zulässigen und nicht vermeidbaren Eingriffe
in Boden, Natur und Landschaft wird die vorlaufende Ersatzmaßnahme „Fuldauferrandstrei-
fen“ (Zuordnungsmaßnahme Nr. 13) zugeordnet.

4.8 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Anforderungen

4.8.1 Zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die Umsetzung einer vorlaufenden Aus-
gleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für Offenlandbrüter in räumlicher Nähe zum Eingriffs-
bereich (Plangebiet) erforderlich. Die Umsetzung der CEF-Maßnahme umfasst die Entwick-
lung eines dreiteiligen Blühstreifen-Komplexes auf dem Flurstück 43, Gemarkung Nieder-
aula, Flur 3. Auf einer Hälfte der Gesamtfläche ist ein einjähriger Blühstreifen anzulegen. Die
zweite Flächenhälfte ist in zwei Teile gleicher Größe aufzuteilen. Auf diesen beiden Teilflä-
chen ist eine Kombination aus einem einjährigen Blühstreifen und einer Brache anzulegen.
Hierzu ist jährlich jeweils auf einer der Teilflächen ein einjähriger Blühstreifen anzulegen,
während die andere Teilfläche als Brache verbleibt; die Nutzung der beiden Teilflächen ist
jährlich zu rotieren.

4.8.2 Die artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme in Form einer CEF-Maßnahme ist gemäß
§ 44 Abs. 5 BNatSchG als vorlaufende Maßnahme umzusetzen, d.h. sie muss zum Zeitpunkt
des Eingriffs in die entsprechenden Lebensräume so weit entwickelt sein, dass sie für die
betreffende Art als Ersatzlebensraum dienen kann. Für die Maßnahme ist ein Monitoring
über fünf Jahre durchzuführen, um den Erfolg der Maßnahme sicherzustellen bzw. im Be-
darfsfall zeitnah korrigierend eingreifen bzw. nachbessern zu können.

4.8.3 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG grundsätzlich nur
in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums
ist die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Die betroffenen Bereiche
sind zudem zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch eine fachlich qualifizierte Person auf
aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.

4.8.4 Bei Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis zum 30. September ist der gesamte bisher
ackerbaulich genutzte Eingriffsraum einschließlich vorhandener Feld- und Wegraine in zwei-
wöchigem Abstand ab Ende Februar regelmäßig umzubrechen oder zu mulchen, damit sich
keine geeigneten Brutbedingungen für Vögel einstellen können. Zudem sind betroffene Be-
reiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch eine fachliche qualifizierte Person auf aktu-
elle Brutvorkommen geschützter Vogelarten zu kontrollieren und es ist eine ökologische
Baubegleitung durchzuführen.
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4.9 Hinweise zur Eingriffsminimierung

4.9.1 Leuchten für die Außenbeleuchtung, insbesondere Wandleuchten, sind so einzusetzen,
dass das Licht nur nach unten abstrahlt. Treppen- und Gehwegbeleuchtung soll ebenfalls
nur nach unten auf die zu beleuchtenden Flächen strahlen; dabei sind möglichst niedrige
Lichtpunkthöhen zu wählen. Auf die Anstrahlung von Bäumen und Sträuchern ist zu verzich-
ten. Flache LED-Strahler sind zur Vermeidung von Blendwirkungen horizontal und nicht auf-
geneigt zu montieren. Auf den Einsatz von rundum strahlenden Deko-Leuchten (Kugel-
Leuchten, Solar-Kugeln) ist zu verzichten. Die Beleuchtungsdauer ist durch Schalter, Zeit-
schaltuhren oder Bewegungsmelder auf kurze Beleuchtungszeiten einzuschränken. Bewe-
gungsmelder sind so zu montieren, dass sie nur ansprechen, wenn das Licht tatsächlich
benötigt wird. Im Übrigen wird auf die einschlägigen Regelungen des § 35 Hessisches Ge-
setz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Hessisches Naturschutzgesetz –
HeNatG) verwiesen.

4.9.2 Es wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung großflächiger, vollständig transparenter
oder spiegelnder Glaskonstruktionen mit einer zusammenhängenden Glasfläche von mehr
als 20 m² gemäß § 37 Abs. 2 HeNatG in der Regel unzulässig ist. Zudem sind gemäß § 37
Abs. 3 HeNatG bei Neubau und grundlegender Sanierung bestehender Baukörper großflä-
chige Glasfassaden und spiegelnde Fassaden zu vermeiden und dort, wo sie unvermeidbar
sind, so zu gestalten, dass Vogelschlag vermieden wird.

4.10 Flurbereinigungsverfahren

4.10.1 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Norden und Nordwesten des
Plangebietes teilweise im Verfahrensgebiet des Flurbereinigungsverfahrens Niederaula (F
867). Geplante Veränderungen von Flurstücken sind mit dem Amt für Bodenmanagement
Homberg (Efze) abzustimmen.

4.10.2 Gemäß § 34 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) gelten von der Bekanntgabe des Flurbereini-
gungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes Einschränkungen
unter anderem bezüglich Änderungen der Nutzungsart, der Beseitigung oder Errichtung von
Bauwerken, Gräben, Einfriedungen sowie von Feld- oder Ufergehölzen; die Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde ist daher entsprechend einzuholen.
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4.11 Artenauswahl

Artenliste 1 (Bäume):

Acer campestre – Feldahorn Liquidambar styraciflua – Amberbaum
Acer monspessulanum – Französischer Ahorn Ostrya carpinifolia – Hopfenbuche
Acer platanoides – Spitzahorn Parrotia persica – Parrotie
Acer platanoides 'Columnare' – Spitzahorn Prunus padus – Traubenkirsche
Aesculus x carnea – Rotbl. Rosskastanie Sorbus aria/intermedia – Mehlbeere
Carpinus betulus – Hainbuche Tilia cordata – Winterlinde
Ginkgo biloba – Ginkgobaum Tilia tomentosa – Silberlinde
Gleditsia triacanthos – Gleditschie Ulmus x hollandica – Stadt-Ulme

Artenliste 2 (Sträucher):

Amelanchier ovalis – Gemeine Felsenbirne  Mespilus germanica – Mispel
Berberis vulgaris – Berberitze Philadelphus coronarius – Pfeifenstrauch
Buxus sempervirens – Buchsbaum Pyracantha – Feuerdorn
Corylus avellana – Hasel Rhamnus cathartica – Kreuzdorn
Crataegus – Weißdorn Ribes div. spec. – Beerensträucher
Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen Rosa canina – Hundsrose
Genista tinctoria – Färberginster Salix caprea – Salweide
Ligustrum vulgare – Liguster Salix purpurea – Purpurweide
Lonicera xylosteum – Heckenkirsche Sambucus nigra – Schwarzer Holunder
Lonicera caerulea – Heckenkirsche Viburnum lantana – Wolliger Schneeball
Malus sylvestris – Wildapfel

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume):

Amelanchier div. spec. – Felsenbirne Lonicera periclymenum – Waldgeißblatt
Chaenomeles div. spec. – Zierquitte Magnolia div. spec. – Magnolie
Cornus florida – Blumenhartriegel Malus div. spec. – Zierapfel
Cornus mas – Kornelkirsche Philadelphus div. spec. – Falscher Jasmin
Deutzia div. spec. – Deutzie Rosa div. spec. – Rosen
Hamamelis mollis – Zaubernuss Spiraea div. spec. – Spiere
Lonicera nigra – Heckenkirsche Weigela div. spec. – Weigelia

Artenliste 4 (Kletterpflanzen):

Aristolochia macrophylla – Pfeifenwinde Lonicera spec. – Geißblatt
Clematis div. spec. – Wald-Rebe Parthenocissus tricusp. – Wilder Wein
Hedera helix – Efeu Wisteria sinensis – Blauregen
Hydrangea petiolaris – Kletter-Hortensie

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz
wird hingewiesen.


